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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.01.2006

Rechtssatz

Gemäß § 79 Abs 2 Z 18 AWG 2002 begeht eine Verwaltungsübertretung, wer entgegen § 69 Abfälle ohne die

erforderliche Bewilligung (nach, aus oder durch Österreich) verbringt oder Au:agen in den Bewilligungsbescheiden

gemäß § 69 nicht einhält. Da die für die Verbringung erforderliche Bewilligung vorhanden war, ohne dass darin eine

Au:age erteilt wurde, wonach bei der Verbringung der Abfälle eine Kopie oder das Original des Bescheides dem

Frachtführer zu übergeben sei, konnte die unterbliebene Übergabe des Bescheides an den Frachtführer nicht nach §

79 Abs 2 Z 18 AWG bestraft werden.

Schlagworte

Verbringung Bewilligung Auflage Übergabepflicht Strafbarkeit

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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